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ANHANG 

BERICHTIGUNG 

der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. November 2023 zur 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates  und zur Änderung der 

Verordnungen (EG) Nr. 1967/2006 und (EG) Nr. 1005/2008 des Rates sowie der 

Verordnungen (EU) 2016/1139, (EU) 2017/2403 und (EU) 2019/473 des Europäischen 

Parlaments und des Rates hinsichtlich der Fischereikontrolle 

(PE 38/23 REV 1 vom 22. November 2023) 

1. Seite 279, Artikel 4 Nummer 11, geänderter Artikel 17 Absatz 3 Satz 5 

Anstatt: 

„Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 119 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen.“ 

muss es heißen: 

„Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 54 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen.“ 
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2. Seite 290, Artikel 7 Absatz 8 

Anstatt: 

„(8) Abweichend von Absatz 2 des vorliegenden Artikels gilt Artikel 1 Nummern 58, 60 und 62 

nicht im Falle der Fischerei ohne Schiff ab dem … [vier Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens 

dieser Änderungsverordnung].“ 

muss es heißen: 

„(8) Abweichend von Absatz 2 des vorliegenden Artikels gilt Artikel 1 Nummern 58, 60 und 62 

im Falle der Fischerei ohne Schiff erst ab dem … [vier Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung].“ 

3. Anhang I, Seite 1, Überschrift von Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 

Anstatt: 

„Punkte, mit denen Inhaber von Fangllizenzen oder Kapitäne aus der Union bei schweren 

Verstößen belegt werden“ 

muss es heißen: 

„Punkte, mit denen Inhaber von Fanglizenzen oder Kapitäne aus der Union bei schweren Verstößen 

belegt werden“ 
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